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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.10.1987

Norm

ZPO §503 Z4 E4c3

ZPO §503 Z4 ZPO E4c5

Rechtssatz

Die Ermittlung des Wahrscheinlichkeitsgrades für das Vorliegen einer bestimmten Tatsache fällt in den in dritter

Instanz unüberprüfbaren Bereich der Sachverhaltsfeststellung. Die Frage, ob der von den Sachverständigen

angegebene Grad der Wahrscheinlichkeit der Echtheit einer Unterschrift dazu hinreicht, den Beweis der Echtheit als

gelungen zu werten, stellt eine Rechtsfrage dar. Die Wahrscheinlichkeit der Echtheit einer Unterschrift von siebzig

Prozent reicht nicht hin, den Beweis der Echtheit als erbracht anzusehen.
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